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ANLAGE 1 
 

Universitätsstadt Gießen 

 

Bebauungsplan Nr. GI 01/44 

„Südanlage/Goethestraße“ 

 

 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange 

 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen  

- der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Nr. 
2  BauGB, 

- der Offenlegung des Entwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, 
- der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, 

jeweils in Verbindung mit § 13a BauGB, eingegangenen Stellungnahmen und 
Anregungen. 

 

Gießen, den 08.02.2023 

1  UNTERRICHTUNG DER ÖFFENTLICHKEIT  
gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB vom 22.10.2018 bis 
09.11.2018 

 

1.1 Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher 
der Abwägung unterliegen: 

- Herr H.-J. Schink, betroffener Nachbar Goethestraße (25.10.2018) 
- Wohnen unter Freunden – inklusives Wohnprojekt Gießen e.V. 

(08.11.2018) 
 
1.2 Stellungnahmen, die wie folgt berücksichtigt werden konnten und da-

her keiner Abwägung unterliegen: 
- keine 
 
1.3 Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 
-  keine 

 

2 OFFENLEGUNG  
gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB vom 
13.09.2022 bis 17.10.2022 

- Es gingen aus der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen ein. 

 

3 BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER 
ÖFFENTLICHER BELANGE  
gem. § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB vom 
07.08.2017 bis 08.09.2017 

3.1 Stellungnahme, die nicht in Gänze berücksichtigt werden konnte und 
daher der Abwägung unterliegt: 

- Mittelhessische Wasserbetriebe (14.10.2022) 
- Evangelische Kirche in Hessen und Nassau EKHN (14.10.2022) 
- Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (20.10. und 

31.10.2022) 
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3.2 Stellungnahmen, die wie folgt berücksichtigt werden konnten und da-
her keiner Abwägung unterliegen: 

- Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (19.09.2022): redaktionelle 
Änderung der textlichen Festsetzung und Anpassung der Begründung 

- Regierungspräsidium Gießen (12.10.2022): redaktionelle Änderung der 
Begründung und Ergänzung der Hinweise 

- Universitätsstadt Gießen, Tiefbauamt (12.10.2022): Redaktionelle Auf-
nahme eines Hinweises zur nachhaltigen Mobilität in der Begründung 

- Landkreis Gießen, Untere Wasserbehörde (17.10.2022): Redaktionelle 
Aufnahme eines Hinweises zur ggf. frühzeitigen Beteiligung der Unteren 
Wasserbehörde bei Tiefbauarbeiten in der Begründung 

- Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (17.10.2022): Redaktionelle 
Aufnahme eines Hinweises zur Sicherung rückwärtiger Erschließungen in 
der Begründung 

- Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt (20.10.2022): redaktionelle Ände-
rung sowie Kürzung der textlichen Festsetzung und Anpassung der Be-
gründung 

- Universitätsstadt Gießen, Wirtschaftsförderung (27.10.2022): redaktio-
nelle Ergänzung in der Begründung zur Möglichkeit gewerblicher Nutzun-
gen 

 
3.3 Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise: 
- Avacon AG (13.09.2022) 
- PLEDOC GmbH (13.09.2022) 
- Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (05.10.2022) 
- Universitätsstadt Gießen, Klimaschutzmanagement (17.10.2022) 
- Universitätsstadt Gießen, Wirtschaftsförderung (1 5.08.201 7) 
- Ericsson GmbH (07.09.2022) 
- TenneT TSO GmbH (13.09.2022) 
- EAM Netz GmbH (14.09.2022) 
- Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (14.09.2022) 
- Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- u. Fuhramt (19.09.2020) 
- Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (23.09.2022) 
- Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH RMV (06.10.2022) 
- Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (11.10.2022) 
- Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunktrassenauskunft (13.10.2022) 
- hessen ARCHÄOLOGIE (17.10.2022) 

3.4 keine Stellungnahmen abgegeben haben: 
- Landkreis Gießen, Gesundheitsamt und Kreisstraßen 
- Landesbetrieb Bauen und Immobilien Hessen LBIH 
- Staatl. Technische Überwachung Hessen 
- Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege 
- Universitätsstadt Gießen, Untere Denkmalschutzbehörde 
- Universitätsstadt Gießen, Amt für Brandschutz 
- Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg 
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
- Bund für Umwelt und Naturschutz 
- Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. 
- Deutscher Gebirgs- und Wanderverein 
- Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. 
- Naturschutzbund Deutschland 
- Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst 
- Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde 
- Stadtwerke Gießen AG, Abt. Nahverkehr 
- Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest PTI 24 
- Mittelhessen Netz GmbH 
- Stadtwerke Gießen AG, Abt. Fernwärme 
- Stadtwerke Gießen AG, Abt. 21 Wasserversorgung 
- Stadtwerke Gießen AG, Mit.N  Abt. Gasversorgung 
- Ev. Kirchengemeindeverband 
- Universitätsstadt Gießen, Jugendamt 
- Universitätsstadt Gießen, Gartenamt 
- Universitätsstadt Gießen, Frauenbeauftrage der Stadt Gießen 
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Hinweis zur Anordnung der Stellungnahmen 
Zur verbesserten Handhabung und Übersicht werden die abzuwägenden Stel-
lungnahmen der einzelnen Beteiligungsschritte entgegen der oben aufgeführ-
ten Zusammenstellung in der folgenden Weise angeordnet: 

 

1. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der frühzeitigen Unterrichtung  

 

2. Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange aus der Offenlage, hinter-
einander aufgeführt nach jeweils Stellung nehmendem TÖB 
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UNTERRICHTUNG DER ÖFFENTLICHKEIT  
 

vom 22 Oktober 2018 bis einschließlich 09.November 2018 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Hans-Jürgen Schink, Stellungnahme vom 25.10.2018 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Hans-Jürgen Schink, Stellungnahme vom 25.10.2018 

Behandlungsvorschlag: 

Zu 1: Die Aussage, dass durch die Planung erhebliche Nachteile an Lebens-
qualität für die Anwohner der Goethestraße 22-30 entstehen, bezieht sich auf 
eine Bauvoranfrage zum Neubau zweier Mehrfamilienhäuser in der Nachbar-
schaft des Einwenders. Diese wurde inzwischen zurückgezogen.  
Der Bebauungsplan sichert die erhaltenswerten Baum- und Grünbestände im 
Blockinnenbereich ab. 
Zu 2: Ohne Aufstellung des Bebauungsplanes wären nach § 34 Baugesetz-
buch (BauGB) eine Bebauung oder Versiegelungen im Blockinnenbereich 
möglich, durch die der im Blockinnenbereich verbliebene wertvolle Baumbe-
stand vollständig beseitigt werden könnte. Mit diesem Bebauungsplan wird 
zumindest der erhaltenswerte und auch humanbioklimatische bedeutende Teil 
des Gehölzbestandes durch entsprechende Festsetzungen im Erhalt gesichert. 
Zu 3: Der Bebauungsplan reduziert die zulässige Bebauung im Blockinnenbe-
reich auf zwei Vollgeschosse für das nördliche Baufenster und drei Vollge-
schosse für das südliche Baufenster. Im südlichen, gegenüber der Goethe-
straße 26 befindlichen Baufenster, ist damit die Anzahl der maximal zulässi-
gen Vollgeschosse um zwei Vollgeschosse niedriger festgesetzt, als das Be-
standsgebäude Goethestraße 26 mit seinen fünf Vollgeschossen aufweist. 
Eine ausreichende Belichtung und Belüftung sowie Abstand wird durch die 
von der der Hessischen Bauordnung (HBO) eingeforderten einzuhaltenden 
Abstandsflächen gesichert. Einen Anspruch auf freien Blick gibt es insbeson-
dere in Innenstadtlagen nicht.  
Zu 4: Es wird ein Abstand von der Baugrenze für die Neubebauung bis zur 
östlichen Grundstücksgrenze zur Goethestraße Nr. 26 hin von 4,5 m festge-
setzt, also weit mehr als der nach der Hessischen Bauordnung notwendige 
Mindestgrenzabstand von 3 m. Die hier gewählte Festsetzung einer Bau-
grenze erfordert, im Gegensatz zur Festsetzung einer Baulinie, bei einer Neu-
bebauung die Einhaltung aller bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, auch 
der Abstandsflächen. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Hans-Jürgen Schink, Stellungnahme vom 25.10.2018 

Behandlungsvorschlag: 

 
 
 
 
Zu 5: Gleiches gilt für die Feuerwehraufstell- und Bewegungsflächen, die je-
weils im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen sind. 
 
 
Zu 6: Hochwasserproblematiken und der Umgang mit Starkregenereignissen 
wurden bei der Erstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt. Der vollstän-
dige Erhalt der vorhandenen Grünfläche wäre hinsichtlich klimatischer und 
Hochwasserbelange die beste Lösung. Da aber ohne Bebauungsplan bereits 
ein Baurecht auch im Blockinnenraum nach § 34 BauGB besteht, kann dieses 
durch den Bebauungsplan nicht ausgeräumt werden, da sonst ein erheblicher 
Planungsschaden verursacht werden würde.  
Deswegen wird unter Abwägung aller zu berücksichtigenden privaten und öf-
fentlichen Belange als Kompromisslösung eine angemessene geordnete Nach-
verdichtung ermöglicht. Zudem werden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt, mit denen 
die Versiegelung eingeschränkt und Maßnahmen zur Begrünung eingefordert 
werden. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Hans-Jürgen Schink, Stellungnahme vom 25.10.2018 

Behandlungsvorschlag: 

 

 

 

Zu 7: Die Abbildungen beziehen sich auf eine Bauvoranfrage, welche Anlass 
zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes gewesen ist und nach den Festsetzun-
gen dieses Bebauungsplanes so nicht mehr zulässig ist und sein wird, weder 
nach der Größe, der Fläche, die versiegelt wird, noch der Lage der Gebäude 
(siehe zu 3). 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Wohnen unter Freunden e.V., Stellungnahme vom 08.11.2018 

Behandlungsvorschlag: 

Zu 1: Das gesamtstädtische Klimagutachten wird aktuell und unabhängig von 
d(ies)er Bebauungsplanaufstellung fortgeschrieben. Derartige Gutachten kön-
nen Planfestsetzungen begründen, sind aber vollumfänglich abwägungspflich-
tig. 
Zu 2: Es ist richtig, dass für eine Verbesserung der Luftqualität in der Innen-
stadt primär die Verringerung der Verkehrsemissionen entscheidend ist, weil 
diese hier die Hauptquelle der Luftbelastung sind. Auf kommunaler Ebene ist 
dafür die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans mit Förderung des 
Fuß- und Radverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Opti-
mierung der Verkehrsabläufe zielfördernd und auf den Weg gebracht. 
Zu 3: Die humanbioklimatische Bedeutung der innerstädtischen, auch privaten  
Grünflächen besteht vorrangig in ihrer kleinräumigen Abkühlungsfunktion und 
der Verhinderung von Hitzeinselbildungen. Das Problem der Wärmebelastung 
ist vor allem in den Nachtstunden von vordringlicher Bedeutung, da sie dann 
besonders intensiv auf den Menschen einwirkt („lokale Wärmebelastungsrisi-
ken“). Ein erholsamer Schlaf ist nur bei günstigen thermischen Bedingungen 
möglich, weshalb der Belastungssituation in den Nachtstunden eine beson-
dere Bedeutung zukommt. Da die klimatischen Verhältnisse der Wohnungen 
in der Nacht im Wesentlichen nur durch den Luftwechsel modifiziert werden 
können, ist die Temperatur der Außenluft der entscheidende Faktor bei der Be-
wertung der thermophysiologischen Belastung. Entsprechend spiegelt die Be-
urteilung des Bioklimas weniger die thermische Beanspruchung des Menschen 
im Freien wieder, als vielmehr die positive Beeinflussbarkeit des nächtlichen 
Innenraumklimas. Dieser Prozess hat innerstädtisch nichts mit der Zufuhr von 
außen (Kaltluftvolumenströmungen, die in der Regel entlang von Tiefpunkten, 
z.B. von Gewässern in Richtung Innenstadt fließen) zu tun. Durch den Erhalt 
von bebauungsfreien Grünflächen, Bestandsbäumen und Privatgrün im Blo-
ckinnenbereich soll, trotz der angestrebten Nachverdichtung, eine Verschlech-
terung der humanbioklimatischen Situation verhindert werden. Es sollen die 
temperaturbedingten kühlenden Ausgleichsströmungen im Blockinnenbereich 
des Plangebietes gestärkt werden. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Wohnen unter Freunden e.V., Stellungnahme vom 08.11.2018 

Behandlungsvorschlag: 

Noch zu 3: Die Restgrünflächen stellen die einzigen verfügbaren Flächen mit 
Ausgleichsfunktion im hoch verdichteten und thermisch hoch belasteten städti-
schen Innenbereich dar. Es bilden sich thermisch bedingte Austauschsysteme. 
Die Verdunstungskälte ist nur von Grünflächen und nicht von versiegelten Flä-
chen leistbar. Insbesondere den kleinen wohnungsnahen Grün- und Freiflä-
chen kommt eine hohe Ausgleichsfunktion zu. Die Durchgrünung führt durch 
Binden von Luftschadstoffen und Feinstaub zu einem gesunden und attraktiven 
Wohn- und Arbeitsumfeld und erhöht zudem die Biodiversität. Nicht zuletzt 
wirken die Grünflächen auch lokal als wohnungs- und arbeitsnahe Erholungs-
räume und sind somit wichtige Elemente einer gesunden und klimaangepass-
ten Stadt sowie eines attraktiven Wohnumfeldes.  
Zu 4: Der Behauptung, dass innovativer und sozial verträglicher Wohnungs-
bau von der Stadt Gießen abgelehnt wird, wird mit Verweis auf andere Pla-
nungsvorhaben (z.B. „Am Alten Flughafen II“, „Ehem. Motorpool-Gelände“) 
widersprochen.  
Ziel und Zweck dieses Bebauungsplans war und ist die Ermöglichung einer 
städtebaulich angemessenen geordneten Nachverdichtung, bei Erhalt vorhan-
dener Freiraum- und Grünstrukturen. Mit der Festsetzung eines Urbanen Ge-
bietes wird auch die Möglichkeit gegeben, hier neuen Wohnraum zu schaf-
fen; über die Ausgestaltung und etwaige Bewohnerschaft entscheidet allein 
der Eigentümer, hier die Evangelische Kirche Hessen-Nassau.  
Die Stellungnahme scheint sich auf die Ablehnung einer Bauvoranfrage der 
Evangelischen Kirche Hessen Nassau (EKHN) für ein inklusives Wohnprojekt 
des Vereins „Wohnen unter Freunden“ aus 2018 zu beziehen, welche den 
Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit bis zu 24 Wohneinheiten und jeweils 
vier Vollgeschossen auf dem rückwärtigen Teil ihres in der Südanlage 13/Lo-
nystraße 13 beinhaltete. Durch diese Neubebauung mit ihren notwendigen 
Stellplätzen wäre der im Blockinnenbereich verbliebene wertvolle Baum- und 
Grünbestand vollständig beseitigt worden.  
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Wohnen unter Freunden e.V., Stellungnahme vom 08.11.2018 

Behandlungsvorschlag: 

Noch zu 4:  
Zu a):Die hohe Wertigkeit und Vitalität des im Bebauungsplan zum Erhalt fest-
gesetzten Gehölzbestandes wurde durch eine gutachterliche Kartierung be-
legt.  
Zu b): Das Plangebiet liegt innerhalb einer denkmalgeschützten Gesamtan-
lage und beherbergt zudem als Einzelkulturdenkmal geschützte Gebäude. 
Denkmalschutzbelange stehen mit Verfassungsrang über der Bauleitplanung 
und können grundsätzlich nicht abgewogen werden. 
Zu c): Die Bauvoranfrage konnte aufgrund der geplanten Gebäudehöhen 
nicht positiv beschieden werden, da sich das Bauvorhaben nach dem Maß 
der baulichen Nutzung nicht in die Eigenart der näheren baulichen Umge-
bung einfügte (§ 34 Abs. 1 BauGB).  
Es ist zutreffend, dass in dem Innenstadtblock des Vorhabens die Struktur der 
Blockrandbebauung bereits atypisch aufgebrochen wurde durch das rückwär-
tig liegende Versorgungsamt Südanlage 14 und die Wohnbebauungen Süd-
anlage 16 und 17, welche aber alle deutlich niedriger sind als die jeweils an 
der Südanlage stehenden Vorderhäuser. Zur Beurteilung der für das Vorha-
benzulässigen Höhe ist nicht nur das Vorderhaus Südanlage 13, sondern die 
gesamte angrenzende Straßenrandbebauung mit den Vorderhäusern in der 
Goethestraße 22, 26, 28 und 30 sowie der Lonystraße 13 heranzuziehen. 
Das geplante Vorhaben überragte mit seinen 4 Vollgeschossen und dem zu-
sätzlichen Staffelgeschoss die Höhe des benachbarten, zweigeschossigen Ein-
zelkulturdenkmals Goethestraße 22 deutlich. Auch das in der Blockmitte plat-
zierte Versorgungsamt grenzt an das Baugrundstück mit einem nur zweige-
schossigen Gebäudeflügel. 
Zu 5: Der Aussage wird widersprochen. Siehe ebenda zu 4, 1. Absatz.  
Der Bebauungsplan ermöglicht eine Neubebauung im Blockinnenbereich des 
Kirchengrundstücks mit rund 2.350 m² BGF (eischließlich Staffel-/Dachge-
schossen), die weit mehr als 6 Wohneinheiten aufnehmen könnte. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Wohnen unter Freunden e.V., Stellungnahme vom 08.11.2018 

Behandlungsvorschlag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6: Der Bebauungsplan zeigt eine Lösung für eine angemessene bauliche 
Nachverdichtung, mit möglichst weitgehenden Erhalt der letzten noch verblie-
benen Grünflächen, auf und ermöglicht eine städtebaulich geordnete Innen-
entwicklung.  
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OFFENLEGUNG DES BEBAUUNGSPLANENTWURFS  
 

gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
vom 13. September 2022 bis 17.Oktober 2022 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwur-
fes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
MWB, Stellungnahme vom 14.10.2022 
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Behandlungsvorschlag: 

Zu 1: Ein Verzicht auf jegliche Nachverdichtung ist weder möglich noch er-
wünscht. 
Ohne Bebauungsplan besteht bereits nach § 34 BauGB ein Baurecht im Blo-
ckinnenbereich. Privates Eigentum („Baufreiheit“) ist grundgesetzlich in Artikel 
14 Grundgesetz (GG) besonders geschützt und damit von hohem Gewicht in 
der Abwägung. Deswegen können bestehende Baurechte laut einschlägiger 
Rechtsprechung über einen Bebauungsplan nur eingeschränkt oder aufgeho-
ben werden, wenn die städtebaulichen Allgemein-Belange gewichtiger sind 
als des Interesse der Eigentümerschaft an dem Erhalt der Baurechte und es 
keine Planungsalternativen gibt, die sich bei Schonung des Grundeigentums 
verwirklichen ließen. 
Hochwasserproblematiken und der Umgang mit Starkregenereignissen wur-
den bei der Erstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt. Der vollständige 
Erhalt der vorhandenen Grünfläche wäre hinsichtlich klimatischer und Hoch-
wasserbelange die beste Lösung. Da aber auch ohne Bebauungsplan hier be-
reits ein Baurecht besteht, kann dieses durch den Bebauungsplan nicht voll-
ständig ausgeräumt werden, da sonst ein erheblicher Planungsschaden verur-
sacht werden würde.  
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Aus vorgenannten Gründen wird unter Abwägung aller zu berücksichtigenden 
privaten und öffentlichen Belange als Kompromisslösung eine angemessene 
geordnete Nachverdichtung im Sinne einer doppelten, qualifizierten Innenent-
wicklung ermöglicht. Neben dem möglichst weitgehenden Erhalt der beste-
henden Grünflächen werden zudem Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt, mit denen die 
Versiegelung reduziert und Maßnahmen zur Begrünung eingefordert werden. 
Konsensfähig ist ein Plankonzept nur, wenn auch die berechtigten Eigentümer-
Interessen berücksichtigt werden. 
 
 
  

Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwur-
fes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
MWB, Stellungnahme vom 14.10.2022 
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Behandlungsvorschlag: 

Zu 1: Die Festsetzungen bezüglich der Umweltbelange sind nicht restriktiv, 
sondern Ergebnis einer ausgewogenen und gerechten Abwägung unterschied-
licher Belange. Die Festsetzungen zu Grünerhalt, Gebäudebegrünung, Baum-
pflanzungen, Sickerflächen und Maßnahmen des Artenschutzes gewährleisten 
eine qualitative Innenverdichtung, die der Gesetzgeber in Verantwortung ge-
genüber künftigen Generationen, auch in Bezug auf den Klimawandel, vor-
gibt. Die Vorgaben, mit Ausnahme der bereits 2021mit dem Vertreter der 
EKHN abgestimmten Erhaltung der Grünflächen, schränken die Bebauung 
nicht weiter ein. Sie sind mittlerweile Standard und für die Anpassung an den 
Klimawandel unerlässlich. 
 

 
Abb.: In der Videobesprechung am 22.07.2021 mit der EKHN kommunizierte 3D-Ansicht von der 
Lonystraße aus auf den baulichen Bestand und vorgeschlagene Bau- und Grünflächen, die entspre-
chend in den Bebauungsplan übernommen wurden (Stadtplanungsamt 2021) 
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Behandlungsvorschlag: 

Zu 2: Der Bebauungsplan zeigt eine, unter Abwägung aller zu berücksichti-
genden privaten und öffentlichen Belange gefundene, Kompromisslösung auf, 
die eine angemessene geordnete bauliche Nachverdichtung im Sinne einer 
doppelten, qualifizierten Innenentwicklung ermöglicht.  
Zu 3: Die Beteiligungsfrist vom 13.09. bis zum 17.10.2022 betrug 5 Wo-
chen und war hinsichtlich der Größe des Plangebietes und der Komplexität 
des Planinhalts angemessen. Wie bei anderen Trägern öffentlicher Belange 
auf deren Bitte erfolgt, wäre auch für die EKHN eine Fristverlängerung mög-
lich gewesen; sie wurde aber von der EKHN nicht angefragt. 
Zu 4: Die Einschätzung einer nur eingeschränkt wirtschaftlichen Neubebauung 
wird nicht geteilt.  
Der Bebauungsplan ermöglicht eine wirtschaftliche Neubebauung, deren Aus-
maß aber angesichts der zu 1 ebenda angeführten und - vom Bebauungsplan 
unabhängigen - denkmalrechtlichen Belange begrenzt wird.  
Privates Grundeigentum ist nach Artikel 14 GG grundgesetzlich geschützt und 
in „hervorgehobener Weise“ abwägungserheblich (BVerwG-Beschluss, vom 
06.10.1992, 4NB 36.92). Aber Eigentum verpflichtet auch, sein Gebrauch 
soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (Art. 14 Abs. 2 GG). Bei 
Eingriffen in die Bodennutzbarkeit sind jedoch Planungsschadensansprüche 
zu berücksichtigen. Es ist daher zu prüfen, ob durch den Bebauungsplan vor-
mals bestehende Baurechte eingeschränkt werden und wenn ja, so sind der 
Grund, der Umfang der Einschränkungen und gegebenenfalls hierfür zu leis-
tende Entschädigungen in der Abwägung einzustellen.  
Entscheidend ist, welches Maß der baulichen Nutzung entsprechend der vor-
handen Orientierungswerte nach § 17 BauNVO vor dem Bebauungsplan zu-
lässig war.  
Ohne Bebauungsplan wäre das Kirchengrundstück im Sinne des § 34 BauGB, 
bei Beachtung der prägenden – mit Ausschluss des Versorgungsamtes als so-
genannter Fremdkörper - absoluten Grund- (bis zu rd. 500 m²) und Geschoss-
flächen (bis zu rd. 1.500 m²) sowie sich zwischen Blockrand und –innenbe-
reich unterscheidender Vollgeschoss-Zahlen bzw. maximalen Trauf- und  
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Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Kirchenverwaltung der EKHN, Stellungnahme vom 14.10.2022 
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Kirchenverwaltung der EKHN, Stellungnahme vom 14.10.2022           

Behandlungsvorschlag: 

Noch zu 4: 
Firsthöhen, mit zwei zwei- bis max. dreigeschossigen Neubauten im Blockin-
nenbereich entwickelbar. 
Der Bebauungsplan ermöglicht für das Kirchengrundstück (Größe 3.522 m²), 
unter Berücksichtigung der bestehenden Hauptgebäude und der festgesetzten 
inneren beiden 315 m² und 425 m² großen Baufenster für eine Neubebauung 
mit einer gesamten Grundfläche von 1.236 m². Das entspricht einer GRZ 1 
von fast 0,4, gegenüber dem momentanen Zustand mit einer GRZ 1 von 
0,19. Einzurechnen sind jedoch auch hinzukommende Nebenanlagen im 
Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO, wie beispielsweise Stellplätze und ihre Zu-
fahrten, womit eine GRZ II von 0,6 erreicht werden dürfte, auch bei Freihal-
tung der zum Erhalt rund 1.000 m² großen festgesetzten Grünfläche.  
Bei der Berechnung der Geschossflächenanzahl werden gem. § 20 BauNVO 
nur die Vollgeschosse in die Berechnung einbezogen. Die Festsetzungen des 
Bebauungsplans ermöglichen mit Neubebauung und Bestand eine Gesamtbe-
bauung von 4.723 m² BGF mit einer GFZ 1,34. Tatsächlich ermöglichen die 
zusätzlich zulässigen Dach- oder Staffelgeschosse auf dem Grundstück eine 
Blockinnenbebauung mit einer Gesamtgeschossfläche von 2.350 m². 
Mit den Festsetzungen dieses Bebauungsplans kann zwar die für ein Urbanes 
Gebiet § 17 BauNVO angegebene GFZ-Obergrenze von 3,0 nicht erreicht 
werden, aber das erreichbare Maß der baulichen Nutzung ist deutlich höher, 
als der in einem Wohn- oder Mischgebiet anzusetzende GFZ-Orientierungs-
wert. Die baugesetzlichen Vorgaben zum Schutz einer gesunden und klimaan-
gepassten Stadt, die denkmalschützenden als auch bauordnungsrechtlichen 
Belange lassen eine stärkere Verdichtung des Kirchengrundstücks nicht zu, er-
möglichen aber eine wirtschaftliche Neubebauung. Wie ebenda ausgeführt, 
greift der Bebauungsplan nicht erheblich in die bislang bestehenden Möglich-
keiten der baulichen Ausnutzung ein. 
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fes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
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Kirchenverwaltung der EKHN, Stellungnahme vom 14.10.2022           

Behandlungsvorschlag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5: Ein Baugrubenverbau und die Baustelleneinrichtung sind auch außer-
halb der Baufenster möglich. Es gibt technische Möglichkeiten nach heutigen 
Standards, z. B. durch Spundwände, durch baustellenbegleitende Schutzmaß-
nahmen den erhaltenswerten Gehölzbestand fachmännisch zu sichern. Zudem 
grenzen die beiden Baufenster für eine innere Neubebauung jeweils nur an 
einer Seite an den geschützten Grünbestand. 
 
 
Zu 6: Der Einschätzung, dass die Unterbringung von Stellplätzen in Tiefgara-
gen unmöglich und daher nur oberirdisch realisierbar sei, wird widerspro-
chen.  
In der benachbarten Wohnanlage Südanlage 16 wurde unter dem gesamten 
Neubaukomplex eine Tiefgarage errichtet. Der beengten Zufahrtssituation 
wurde durch den Einbau eines PKW-Fahrstuhles an Stelle einer Rampe ent-
sprochen; dies wäre auch für das Kirchengrundstück grundsätzlich möglich. 
Auch das Gießener Rathaus verfügt über eine sogar zweigeschossige Tiefga-
rage, die unmittelbar an die Wieseck grenzt. Doppelparker bieten zudem 
weitere Möglichkeiten einer flächensparenden Stellplatzunterbringung. 
Die Gießener Stellplatzsatzung (2016) und der in ihr enthaltene Stellplatz-
schlüssel sind nicht Inhalt der Bebauungsplanung. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Kirchenverwaltung der EKHN, Stellungnahme vom 14.10.2022 

Behandlungsvorschlag: 

Noch zu 6:  
Stellplatzsatzungen werden von den Gemeinden in hoheitlicher Funktionen er-
lassen und sind jeweils ortsspezifischen Verhältnissen entsprechend gefasst 
und nicht per se vergleichbar. Gemäß der Gießener Stellplatzsatzung ist nach 
§ 3 Abs. 4 ausdrücklich der im Einzelfall absehbare Stellplatzbedarf entschei-
dend; so dass bei Vorlage entsprechender Nachweise die Anzahl der nach-
zuweisenden Stellplätze gegenüber der im Stellplatzschlüssel der Satzung ge-
forderte Anzahl reduziert werden kann. Zuständiger Ansprechpartner ist 
hierzu das Bauordnungsamt. 
Zudem können gemäß § 52 Abs. 4 HBO auch in Gießen bis zu ¼ der not-
wendigen PKW-Stellplätze durch zusätzliche Fahrradabstellplätze ersetzt wer-
den. 
Zu 7: Die Einschätzung bezüglich der Umsetzbarkeit der Baumpflanzung bei 
Stellplatzneuanlage wird nicht geteilt und der Anregung wird nicht entspro-
chen.  
Diese Pflicht zur Baumpflanzung trifft nur auf nicht überbaute oberirdische 
Stellplätze zu. Da die Bäume auch in Randbereiche gesetzt werden können 
und nicht zwingend in die Stellplatzanlage integriert werden müssen, wird 
ihre Anpflanzung als machbar eingeschätzt. 
Eine Pflanzflächengröße von 4 m² ist eine notwendige Mindestvorgabe um 
eine Baumentwicklung zu gewährleisten. 
Zu 8: Die Hinweise in den textlichen Festsetzungen, Kennzeichnungen und 
Hinweisen des Bebauungsplanes zu Wasserwirtschaft, Entwässerung und 
Starkregenvorsorge, informieren über nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
geltende Vorgaben, kommunale Satzungen sowie Denkmäler nach Landes-
recht. Sie sollen laut Gesetzgebung in den Bebauungsplan nachrichtlich über-
nommen werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die städtebauliche 
Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind. Die Anlage 
von Zisternen oder Rigolen wird unabhängig vom Bebauungsplan in der städ-
tischen Abwassersatzung geregelt. Statt Versickerung ist grundsätzliche auch 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Kirchenverwaltung der EKHN, Stellungnahme vom 14.10.2022 

Behandlungsvorschlag: 

Noch zu 8:  
eine Regenrückhaltung möglich. Regenrückhaltung, auch auf Dachflächen, soll 
vor Überflutungsschäden schützen. Zisternen können auch in Gebäuden 
baulich integriert oder unter Stellplätzen angelegt werden. Zurückgehaltenes 
und gesammeltes Wasser kann in Trockenzeiten für die Bewässerung der 
Grundstücksfreiflächen genutzt werden. 
Der Bebauungsplan selbst setzt lediglich fest, dass Wege, Zufahrten und Stell-
plätze in einer Weise herzustellen sind, die eine Versickerung und Verduns-
tung von Niederschlagswasser ermöglichen. Auch dies ist eine übliche Min-
deststandardvorgabe zum Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels 
(siehe auch zu1). 
Zu 9: Der Anregung zum Verzicht auf Fassadenbegrünung wird nicht gefolgt. 
Die Fassadenbegrünung ist eine wirksame Maßnahme der Klimaanpassung, 
damit sich – insbesondere Süd- Fassaden nicht so stark aufheizen. Ein Pflege-
aufwand fällt, wie auch bei allen anderen Grünflächen, an und ist zumutbar. 
Aufwändige Unterkonstruktionen werden zur Fassadenbegrünung nicht ver-
langt. Selbstklimmer ermöglichen einfache Kletterhilfen, wie beispielsweise 
Seilkonstruktionen, ein stabiles Wachstum. 
Zu 10: Die abschließende Beurteilung wird, wie zu den vorhergehenden Punk-
ten ausgeführt, nicht geteilt.  
Der fortschreitende Klimawandel mit extremen Wetterlagen erfordert auch 
bauliche Berücksichtigung. Die getroffenen Festsetzungen sind zur Stärkung 
der Resilienz in Bezug auf den Klimawandel und für eine auch zukünftig ge-
sunde Stadt notwendig.  Es trifft keinesfalls zu, dass bei aktuellen Bebauungs-
planverfahren in der Umgebung keine entsprechenden Festsetzungen getrof-
fen wurden. 
Der in 2018 zur Rechtskraft geführte Bebauungsplan GI 01/26 „Südan-
lage/Bismarckstraße“ enthält sowohl umfangreiche Festsetzungen zu privaten  
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Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Kirchenverwaltung der EKHN, Stellungnahme vom 14.10.2022 

Behandlungsvorschlag: 

Noch zu 10: 
Grünflächen, als auch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft sowie zu Pflanzung und Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen. 
Der angeführte vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. GI 01/33 „Südanla-
ge 16“ trat bereits 2011 in Kraft und entspricht daher noch nicht dem heuti-
gen Kenntnisstand zur notwendigen Anpassung an den Klimawandel.  
Trotzdem enthält auch er schon Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, wie Beschränkung der Ober-
flächenversiegelung, gärtnerischer Gestaltung der Grundstücksfreiflächen und 
Tiefgaragenbegrünung sowie zur Pflanzung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen. Im Gegensatz zum Kirchengrundstück war die 
Grundstücksfläche der Liegenschaft Südanlage 16 vor der Neubebauung und 
der zugehörigen Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes fast 
vollständig versiegelt und beherbergte rückwärtig ganzflächig eine – nicht 
wohngebietsverträgliche – Garagenanlage.   
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 20.10.2022 

Behandlungsvorschlag: 

Zu 1: Die Hinweise zu den Altlasten werden zur Kenntnis genommen, haben 
aber keine Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren. 
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 Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 

Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 20.10.2022 

Behandlungsvorschlag: 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 20.10.2022 

Behandlungsvorschlag: 

Zu 2: Der Anregung zur Erhöhung des Grünanteils und Reduzierung der Neu-
bau-Möglichkeiten wird nicht gefolgt. 
Auch wenn es hinsichtlich humanklimatischer und klimaschützender Belange 
sinnvoll wäre, einen höheren Begrünungs-/Vegetationsanteil festzusetzen, so 
ist dies hinsichtlich einer sachgerechten Abwägung privater und öffentlicher 
Belange nicht rechtssicher durchsetzbar, da auch ohne Bebauungsplan bereits 
nach § 34 BauGB ein Baurecht im Blockinnenbereich besteht. Privates Eigen-
tum ist grundgesetzlich in Artikel 14 Grundgesetz (GG) besonders geschützt 
und damit von hohem Gewicht in der Abwägung. Deswegen können beste-
hende Baurechte nur eingeschränkt oder aufgehoben werden, wenn die städ-
tebaulichen Allgemein-Belange gewichtiger sind als das Interesse der Eigentü-
merschaft an dem Erhalt der Baurechte und es keine Planungsalternativen 
gibt, die sich bei Schonung des Grundeigentums verwirklichen ließen. 
Die getroffenen Festsetzungen zur Mindestbegrünung, Entsiegelung und Re-
genwasserbehandlung wurden von der Evangelischen Kirche Hessen Nassau 
als von der Planung betroffene Grundstückseigentümerin bereits kritisiert 
(siehe vorhergehende Stellungnahme). Unter Abwägung aller zu berücksichti-
genden privaten und öffentlichen Belange dienen die getroffenen Festsetzun-
gen als Kompromisslösung einer angemessenen geordneten Nachverdichtung, 
die im Sinne einer doppelten, qualifizierten Innenentwicklung nicht zuletzt  
auch dem Ziel der Sicherung des Außenraumes dient. 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 20.10.2022 

Behandlungsvorschlag: 

Zu 3: Die Bewertung des Naturschutzbeirats wird nicht geteilt. Die Beurteilung 
der Planungsauswirkungen hinsichtlich des städtischen Zieles der Klimaneutra-
lität (2035) ergibt sich aus dem folgenden Klimacheck des Planungsamtes: 
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Behandlungsvorschlag: 

Noch zu 3: 
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Bauleitplanung der Universitätsstadt Gießen 
Bebauungsplan Nr. G 01/44 „Südanlage/Goethestraße“ 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der Offenlage des Bebauungsplanentwurfes 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden. 
Amt für Umwelt und Natur, Stellungnahme vom 20.10.2022 

Behandlungsvorschlag: 

Noch zu 3: 

 
Siehe auch die obige Antwort zu 2. 
 
Zu 4: Es gibt keine Möglichkeit, den vollständigen Erhalt der vorhandenen in-
neren Grünfläche auf dem Kirchengrundstück durchzusetzen und die beiden 
kritisierten Baufelder zurückzunehmen. Wie unter 2 ausgeführt, stehen das be-
stehende Baurecht nach § 34 BauGB und der grundgesetzlich gesicherte 
Schutz des Eigentums hier dem Wunsch nach vollständigem Erhalt des Grün-
bestandes und dem Ausräumen der Baurechte entgegen. 
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Stellungnahme Stadtklima zum Bebauungsplanentwurf GI 01/44 „Südanlage/ Goe-
thestraße“ (Stand 30.05.2022) 
 
Zu planungsrechtliche Festsetzungen 
Zu 4.4 Anrechnung zu 50% von Begrünung von Stellplätzen  
Wir empfehlen nur Rasenwaben und nicht Rasengittersteine zu 50% anzuerkennen.  
Begründung: 
Nur Rasenwaben erreichen bei entsprechender fachlicher Gestaltung einen hohen 
Grünanteil. Rasengittersteine sind aus wärmespeichernden Beton, trocknen schnell aus 
und erreichen maximal einen Grünanteil von 20 %  
 
Zu 4.6 Gestaltung Wege, Zufahrten und Stellplatze 
Wir empfehlen um Ergänzung eines Satzes zur Gestaltung von Stellplätzen: 
„Insbesondere Stellplätze sind mit begrünbaren versiegelungsfreien Oberflächenbefes-
tigungssystemen (Rasenwaben) zu versehen“. 
Begründung: 
In der Praxis wird bei der Forderung „Versickerung und Verdunstung“ sogenanntes 
Ökopflaster, d.h. wärmespeicherndes Betonpflaster verwendet, dessen Poren sich rela-
tiv schnell zusetzen. Mit der Ergänzung zum Einbau von offenporigen und begrünba-
ren Oberflächenbefestigungssystemen (Rasenwaben) bei Stellplätzen wird ein ober-
flächlicher Kühlungseffekt (Verdunstungskälte) im hier bioklimatisch hoch belasteten In-
nenstadtbereich gefördert. Die Überwärmungstendenz kann damit reduziert werden. 
Rasengittersteine sind aufgrund des hohen wärmespeichernden Betonanteils nicht ge-
eignet. 
Zum Übersichtsplan – zu Planzeichen Baugrenze 
Wir empfehlen die eingezeichneten Baugrenzen im Hinterhofbereich der Südanlage 
punkto Ausdehnung in Richtung Blockinnenbereich anzupassen und im Hinterhofbe-
reich der Lonystraße 13 auf das auf das Baufeld zur Erhaltung des Probsteigartens zu 
verzichten. 
Begründung: 
Für den nächtlichen Kühleffekt durch Ausgleichsströmungen ist neben der Grünfläche 
auch der vorhandene Freiraum neben den Abstandsflächen zwischen den Gebäuden 
von Bedeutung. Das Grundstück hinter der Südanlage 13 stellt eine fast 100 m lange 
und 30 m breite, d.h. fast 3000 m² bioklimatisch wirksame zusammenhängende Frei-
fläche innerhalb der Blockbebauung dar. Nach der geplanten Nachverdichtung ver-
bleibt nur noch ein von Bebauung umschlossener und isolierter  grüner Kern der Größe 
30 x 30 m, d.h. ca. 900 m² übrig. Es entfällt der mit schattenspendenden Großbäu-
men  bestandenene Probsteigarten im Süden des Grundstückes. Es handelt sich laut 
Klimaanalyse um einen Stadtbereich der hoch aus bioklimatischer Sicht belastet ist. 
Der Restbestand von Grün stellt somit eine für die 
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Behandlungsvorschlag: 

Zu 5: Der Hinweis zum Grünanteil von Befestigungssystemen wird zur Kennt-
nis genommen. Dem Vorschlag wird nicht gefolgt.  
Die Möglichkeit Rasengittersteine zu verwenden, dient als Anreiz, um von ei-
ner Vollversiegelung Abstand zu nehmen und trotzdem einen ausreichenden 
Nutzungskomfort, insbesondere für barrierefreie und gehbehindertengerechte 
Bewegungsflächen erreichen zu können. Der tatsächliche Begrünungsanteil ist 
daher nachrangig. Eine entsprechende Empfehlung zu Rasenwaben wird in 
der Begründung des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
Zu 6: Dem Vorschlag zur Begrünung von Befestigungssystemen wird nicht ge-
folgt.  
Wie zu 5 ausgeführt, soll auch eine komfortable und sichere Begehbarkeit der 
Flächen im Sinne der Barrierefreiheit ermöglicht werden können. 
Eine entsprechende Empfehlung zu Rasenwaben wird aber in der Begründung 
des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
Zu 7: Der Anregung zur Reduzierung der Baurechte kann nicht gefolgt werden 
aufgrund der unter der zu 2 und 4 ebenda angeführten Gründe. 
 
Zu 8: Der geschilderte Sachverhalt ist bekannt. Allerdings werden die laut 
Kartierung bedeutsamsten Bäume erhalten. Das angesprochene Baufeld im Sü-
den liegt in Teilen im Bereich des vorhandenen Parkplatzes. Wie zu 2 ausge-
führt, verlangt die Eigentümerin des Grundstücks Möglichkeiten einer stärke-
ren Bebauung. 
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Behandlungsvorschlag: 

Zu 9: Nach der Planungshinweiskarte des Klimagutachtens liegt die bauliche 
Nachverdichtung in einem Siedlungsraum mit mäßig bis hoher bioklimatischer 
Belastung, in dem keine weitere Verdichtung erfolgen sollte. 
Der Bebauungsplan regelt eine angemessene Nachverdichtung unter Berück-
sichtigung des weitgehenden Grünbestandes und mit Festsetzungen zur quali-
tativen Steigerung des Grüns. Gebäudebegrünungen, weitere Baumpflanzun-
gen und begrünbare Stellplätze dienen dem bioklimatischen Ausgleich und 
lassen insgesamt keine erhebliche Verschlechterung erwarten. Ein vollständi-
ger Erhalt der Grünflächen ist, wie unter 2 und 4 vorhergehend begründet, 
nicht durchsetzbar. Der (ehemalige) Probsteigarten entfällt nicht, sondern wird 
weitgehend erhalten.  
 
Zu10: Der Hinweis auf die wasserbezogenen Auswirkungen wird zur Kenntnis 
genommen.  
Wie bereits vorhergehend und auf S. 13 der Abwägung zur Stellungnahme 
der MWB ausgeführt, besteht bereits ohne Bebauungsplan nach § 34 BauGB 
ein umfassendes Baurecht im Blockinnenraum. Privates Eigentum ist grundge-
setzlich in Artikel 14 Grundgesetz (GG) besonders geschützt und damit von 
hohem Gewicht in der Abwägung. Deswegen können bestehende Baurechte 
nur eingeschränkt oder aufgehoben werden, wenn die städtebaulichen Allge-
meinbelange gewichtiger sind als des Interesse der Eigentümerschaft an dem 
Erhalt der Baurechte und es keine Planungsalternative gibt, die sich bei Scho-
nung des Grundeigentums verwirklichen lässt. 
Hochwasserproblematiken und der Umgang mit Starkregenereignissen wur-
den bei der Erstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt. Der vollständige 
Erhalt der vorhandenen Grünfläche wäre hinsichtlich klimatischer und Hoch-
wasserbelange die beste Lösung. Da aber im Bestand bereits ein Baurecht be-
steht, kann dieses durch den Bebauungsplan nicht ausgeräumt werden, da 
sonst ein erheblicher Planungsschaden verursacht werden würde.  
 
 


